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durch ein Gejeg normirt. Yiemand darf dem ordentlichen
Michter entzr&gt;en werden, AYußer auf friiher That betroffen,
darf eine Zerhaftung immer nur in Kraft eine8 mit Gründen
verjehenen amtlichen Befehl3 vollzogen werden.

Zi Steuern
beitehen renelmäßig in Dir Candesfteuer, refp. Grundfteuer,
der ewerbefteuer, der Klaffenfteuer, der Stempeljteuer und
der Hundejteuer, der Salziteuer,

Die weitaus größte Steuer, die auf den Rheingemeinden
rubht, it die Rheinwuhriteuer, fie beträgt wenigjtens dreimal
jo viel als alle übrigen Gemeindeausgaben.

Cinice Gemeinden find auch durch die Rüfenverbauungen
jtarE belaftet. Objhon de YWuhrlaft am Rhein ausichließ:
fi auf den 7 RMheingemeinden laftet, werden denjelben all-
jährluy aus der Sandeskafjja Unterftügungen gewährt, Auch
der ho, 2 Sandesfürit, der vom Lande nichts bezieht, trägt
von jeinen Gütern und Vefigungen im Ländchen Liechtenftein
die Staat3- und Gemeindelaften und Steuern gleich dem
Untertban.

Much überläßt er dem LändohHen jeine Gebäude in Vaduz
zur Unterbringung &amp;xr Deamten und beftreitet theil® Die
Beamteng-halte mittelt Naturalien und Baarfchaft.

Die Grunditeuer Hit von allem Grund und Boden im
Vändchen zu entrichten, it aber ganz oeringer Natur. Sie
muß au) von fremden Grundbefigern bezaht werden, nicht
mehr und nicht weniger als von den Einwohnern im Ländchen.

Seit mehreren Jahren haben Bürger der mittlern Ge-
meinden des. angrenzenden Ct. Gallijchen Dezirkes Werden-
bera im Ländchen Liechtenjtein Grund und Toden erworben
und die Grunditeuer dafelbit ijt einer geringen Polizeifteuer
auf Schweizerfeite gleich zu betrachten,


